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Wohnraumférderungsbestimmungen
(WFB)

Runderlass des Ministeriums flir Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr - IV.2-2010 - 01/16
vom 21. Januar 2016

Der Runderlass des Ministeriums flir Bauen und Verkehr vom 26. Januar 2006 (MBI. NRW. S.
116), der zuletzt durch Runderlass vom 22. Januar 2015 (MBI. NRW. S. 45) geandert worden ist,
wird wie folgt gedndert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 2 wird das Wort ,Mietwohnungen" durch das Wort ,Mietwohnraum" ersetzt.
b) Nummer 2.8 wird aufgehoben.
c) In Nummer 5.5 werden die Worter ,und fur TragermaBnahmen” gestrichen.

2. Nummer 1.1 wird wie folgt geandert:
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a) In Satz 2 werden

aa) die Angabe ,23.11.2012 (MBI. NRW. S. 714)" durch die Angabe ,13.11.2015 (MBI. NRW. S.
790)" ersetzt,

bb) der Betrag ,18.010 Euro” durch ,18 430 Euro”, der Betrag ,21.710 Euro” durch ,22 210 Eu-
ro", der Betrag ,4.980 Euro” durch ,5 100 Euro” und der Betrag ,640 Euro” durch ,,660 Euro” er-
setzt.

b) In Satz 3 werden die Worter ,und den Verwaltungsvorschriften zum Wohngeldgesetz"” ge-
strichen.

3. Nummer 1.6.2 wird wie folgt gefasst:

,1.6.2
Eigenleistung

1.6.2.1
Hohe der Eigenleistung

Als angemessen im Sinne von § 9 Absatz 1 Nummer 5 WFNG NRW gilt eine Eigenleistung in Hohe
von mindestens

a) 20 v. H. der Gesamtkosten bei der Férderung von Mietwohnungen, Gemeinschaftsraumen,
Raumen zur Verbesserung der wohnungshahen sozialen Infrastruktur und Pflegewohnplatzen.
Fir Studierendenwerke als Anstalten 6ffentlichen Rechts gilt abweichend eine Eigenleistung von
10 v. H. als angemessen.

b) 15 v. H. der Gesamtkosten bei der Forderung von selbst genutztem Wohneigentum.

Bei der ausschlieBlichen Gewahrung eines Darlehens nach Nummer 6 ist keine Eigenleistung er-
forderlich.

1.6.2.2
Arten der Eigenleistungen

Als Eigenleistung kdnnen eigene Geldmittel, der Wert des nicht durch Fremdmittel finanzierten
Baugrundstiicks und der Wert der Selbsthilfeleistungen berilicksichtigt werden. Als Eigenleistung
konnen in Fallen von Nummer 1.6.2.1 Buchstabe a) auch Fremdmittel berlicksichtigt werden, de-
ren Besicherung nicht oder im Grundbuch im Rang nach den Fordermitteln erfolgt und die der Fi-
nanzierung der Gesamtkosten dienen.

Der Wert der Selbsthilfe als Finanzierungsmittel muss mit dem Betrag angesetzt werden, mit dem
die vergleichbare Unternehmerleistung bei den Gesamtkosten als Wert angesetzt wurde. Selbst-
hilfeleistungen sind durch schriftliche Erklarungen auf Vordruck nach vorgeschriebenem Muster
glaubhaft zu machen.

1.6.2.3
Anrechnung von Tilgungsnachldssen auf die Eigenleistung
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Die nach Nummer 7.6 zu gewahrenden Tilgungsnachlasse kdnnen auf Antrag bis zur Halfte auf
den Betrag der nach Nummer 1.6.2.1 Buchstabe a) erforderlichen Hohe der Eigenleistung ange-
rechnet werden. Das in diesem Fall wegen der reduzierten Eigenleistung notwendige hdéhere
Fremdmittel kann im Grundbuch im Rang vor den Férderdarlehen besichert werden.

Kommt die Anrechnung von Tilgungsnachlassen zur Anwendung, hat die Férderempfangerin
oder der Férderempfanger unbeschadet der Nummer 9 spatestens 6 Monate nach Erhalt der
letzten Rate des Forderdarlehens (Bezugsfertigkeit) einen Kostennachweis in Form einer sum-
marischen Kostenaufstellung nach vorgeschriebenem Vordruck bei der Bewilligungsbehorde
vorzulegen. Die Bewilligungsbehdrde pruft, ob die Gesamtkosten den der Bewilligung des Darle-
hens zugrunde liegenden Gesamtkosten entsprechen.

Sind die tatsachlich entstandenen Gesamtkosten geringer als im Férderantrag veranschlagt, ist
unter Anrechnung des gewahrten gesamten Tilgungsnhachlasses sicherzustellen, dass die ent-
sprechend Nummer 1.6.2.1 Buchstabe a) erforderliche Eigenleistungsquote bezogen auf die tat-
sachlich entstandenen Gesamtkosten nicht unterschritten wird.

Die Férderempfangerin oder der Forderempfanger soll dafiir Sorge tragen, dass gegebenenfalls
die vorrangig im Grundbuch vor den Forderdarlehen dinglich gesicherten Fremdmittel in Hohe
des Anrechnungsbetrages nach Satz 1 nicht abgenommen werden missen oder vorzeitig zu-
rickgefihrt werden kénnen. Kann die erforderliche Eigenleistungsquote nicht durch die Nichtab-
nahme oder Ruckfihrung vorrangig gesicherter Fremdmittel erreicht werden, hat die Bewilli-
gungsbehorde die Forderdarlehen und Tilgungsnachlasse neu zu berechnen und im erforderli-
chen Umfang durch Anderung der Férderzusage zu kiirzen.

1.6.2.4
Selbst genutztes Wohneigentum

Bei der Forderung selbst genutzten Wohneigentums muss die Halfte des Mindesteigenleistungs-
anteils nach Nummer 1.6.2.1 Buchstabe b) durch eigene Geldmittel oder durch den Wert des
nicht mit Fremdmitteln finanzierten Grundstticks erbracht werden.

Das Starterdarlehen nach Nummer 5.4.3 ist auf Antrag als Ersatz des Eigenleistungsanteils anzu-
erkennen, der nicht aus eigenen Geldmitteln erbracht werden muss. Selbsthilfeleistungen sind
durch schriftliche Erklarungen auf Vordruck nach vorgeschriebenem Muster glaubhaft zu ma-
chen.”

4. In Nummer 2 wird das Wort ,Mietwohnungen" durch das Wort ,Mietwohnraum” ersetzt.

5. In Nummer 2.1.1 Satz 1 werden das Wort ,Mietwohnungen" durch das Wort ,Mietwohnraum"
ersetzt und die Wérter ,fur altere und/oder behinderte Menschen sowie flr Studierende” gestri-
chen.

6. In Nummer 2.1.2 Satz 4 wird der Buchstabe ,B” durch den Buchstaben ,A" ersetzt.

7. In Nummer 2.1.3 Satz 1 wird das Wort ,Mietwohnungen, “ durch das Wort
.Mietwohnraum, " ersetzt.
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8. Nummer 2.3.1 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 2 wird die Angabe ,15 oder 20 Jahre" durch die Angabe ,20 oder 25 Jahre" ersetzt.
b) Satz 3 wird gestrichen.

c) Der bisherige Satz 4 wird Satz 3.

d) Nach dem neuen Satz 3 werden folgende Satze eingefligt:

.Die vorzeitige und vollstandige Ruckzahlung der Forderdarlehen verkirzt die Dauer der Zweck-
bindung nicht. § 23 Absatze 1und 3 WFNG NRW bleiben unberthrt.”

e) Vor dem letzten Satz wird ein Absatz eingefligt.

f) Im ersten Halbsatz des letzten Satzes wird das Wort ,Mietwohnungen” durch das Wort ,Miet-
wohnraum” und das Wort ,Wohnraum" durch das Wort ,Mietwohnungen” ersetzt sowie die An-
gabe ,Satz 6" in ,Satz 7" geandert.

9. Nummer 2.3.2 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Worter ,bindungsfreien Mietwohnungen” durch die Wérter ,bindungsfrei-
em Mietwohnraum” ersetzt.

b) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

«Die Frist beginnt mit dem ersten Tag des Monats, der auf die erstmalige Einrdaumung des Be-
nennungsrechts an der Ersatzwohnung folgt.”

10. Der Nummer 2.3.2 wird folgende Nummer 2.3.3 angefligt:

.2.3.3
Bindungsverlangerung im Miet- und Genossenschaftswohnungsbau

Um Zweckbindungen geeigneten Wohnraumbestands, der nach dem WoFG oder WFNG NRW
gefordert wurde, im Vorgriff auf das Auslaufen der im Einzelfall bestehenden Zweckbindungen
zu erhalten, kann die Bewilligungsbehorde auf Antrag eine Bindungsverlangerung hinsichtlich al-
ler mit der bisherigen Forderzusage erfassten Forderobjekte unter Beibehaltung der bei planma-
Bigem Auslaufen der Bindungen bestehenden Konditionen bewilligen.

2.3.31

Zur Unterstltzung einer rechtzeitigen Prifung kann die NRW.BANK die Bewilligungsbehdrde
spatestens 18 Monate vor Ablauf der Zweck- und Zinsbindung auf ein betroffenes Objekt hinwei-
sen.

Fdrdervoraussetzungen sind:

a) Nach Einschatzung der zustandigen Stelle liegt weiterhin ein Bedarf an den Zweckbindungen
vor.
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b) Die NRW.BANK bestatigt die erforderliche Zuverlassigkeit und Leistungsfahigkeit des Eigentu-
mers/der Eigentiimerin.

2.3.3.2
Hinsichtlich des Verfahrens gilt grundsatzlich Anlage 2 mit folgenden Sonderregelungen:

a) Spatestens 18 Monate vor Ablauf der Belegungsbindung soll die Bewilligungsbehorde — soweit
sie nicht selbst zustandig ist — bei der zustandigen Stelle eine Bedarfsprifung hinsichtlich einer
Bindungsverlangerung fir den betroffenen Mietwohnraum veranlassen (Nummer 1.2.1 Satz 2 An-
lage 2). Dabei ist zu priifen, ob der betroffene Mietwohnraumbestand z.B. hinsichtlich des be-
rechtigten Personenkreises, der WohnungsgroéBen, des Objektzustands, der Lage (auch unter
Quartiersgesichtspunkten) und der Qualitaten fur eine Bindungsverlangerung geeignet ist.

b) Soweit Bedarf und Geeignetheit bestatigt sind, weist die Bewilligungsbehdérde die Eigentime-
rin oder den Eigentiimer auf die Moglichkeit einer Antragstellung zur Bindungsverlangerung um
weitere 5 bis maximal 10 Jahre, langstens bis zur vollstandigen Tilgung der Darlehen, unter Bei-
behaltung der bei planmaBigem Auslaufen der Bindungen bestehenden Konditionen hin.

c) Nach Antragstellung durch die Eigentlimerin oder den Eigentlimer fordert die Bewilligungsbe-
horde entsprechend Nummer 1.2.2 Satz 3 Anlage 2 eine Entscheidung der NRW.BANK zu den
personlichen Voraussetzungen der Eigentimerin oder des Eigentiimers an.

d) Die Bewilligungsbehorde entscheidet in einem Anderungsbescheid zum Bewilligungsbescheid
bzw. zur Férderzusage nach vorgegebenem Muster Uber die Verlangerung unter Bericksichti-
gung der Entscheidung der NRW.BANK."

11. In Nummer 2.4.1 Satz 12 wird der Buchstabe ,B" durch den Buchstaben ,A" ersetzt.

12. In Nummer 2.4.2 Satz 2 Buchstabe b) werden nach dem Wort ,Bewilligungsbehorde” die
Worter ,in Abstimmung mit der zustandigen Stelle" eingefligt.

13. In Nummer 2.4.4 werden die Wérter ,Mietwohnungen flur Studierende, die" durch die Worter
Mietwohnraum flr Studierende, der" und das Wort ,sind” durch das Wort ,ist" ersetzt.

14. In Nummer 2.5 wird das Wort ,Mietwohnungen” durch das Wort ,Mietwohnraum” ersetzt.
15. Nummer 2.5.1.1 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Worter ,Standort und Zweckbestimmung" durch die Worter ,,Standort,
Zweckbestimmung und EnEV-Standard” ersetzt.

b) Die Tabelle wird durch folgende Tabelle ersetzt:

Einkommensgruppe A Einkommensgruppe B
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Gemeinden mit EnEV bis 2015 EnEV 2016 EnEV bis 2015 EnEV 2016
Mietniveau

M1 1100 Euro 1180 Euro 500 Euro 535 Euro
M 2 1300 Euro 1390 Euro 650 Euro 695 Euro
M3 1500 Euro 1605 Euro 900 Euro 965 Euro
M 4 1650 Euro 1765 Euro 1100 Euro 1180 Euro

c) In Satz 2 werden nach dem Wort ,werden” die Worter ,je nach EnEV-Standard” und nach der
Angabe ,Spalte 2" die Angabe ,oder 3" eingeflgt.

d) Der letzte Satz wird wie folgt gefasst:

«Fur die Neuschaffung von Gemeinschaftsraumen oder Raumen zur Verbesserung der woh-
nungsnahen sozialen Infrastruktur gemaB Nummer 2.1.2 wird je nach EnEV-Standard eine

Grundpauschale nach Spalte 2 oder 3 der Tabelle gewahrt.”

16. Nummer 2.5.1.2 wird wie folgt geéndert:

a) In Satz 1 werden die Worter ,Standort und Zweckbestimmung” durch die Worter ,,Standort,
Zweckbestimmung und EnEV-Standard” ersetzt.

b) Die Tabelle wird durch folgende Tabelle ersetzt:

Einkommensgruppe A

Einkommensgruppe B

1 2 3 4 5
Gemeinden mit EnEV bis 2015 EnEV 2016 EnEV bis 2015 EnEV 2016
Mietniveau

M1 825 Euro 885 Euro 375 Euro 405 Euro
M 2 975 Euro 1045 Euro 490 Euro 525 Euro
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M 3 1125 Euro 1205 Euro 675 Euro 725 Euro

M 4 1240 Euro 1330 Euro 825 Euro 885 Euro

17. Nummer 2.5.2.1 wird wie folgt gefasst:

#2.5.2.1
Zusatzdarlehen fir kleine Wohnungen

Fir Wohnungen, Gemeinschaftsraume und Raume zur Verbesserung der wohnungsnahen sozia-
len Infrastruktur bis zu einer GroBe von 62 Quadratmetern (im Falle einer zusatzlichen Badewan-
ne von 67 Quadratmetern, im Falle einer Wohnung fir Rollstuhlnutzer 70 Quadratmetern und im
Falle von Nummer 1.4.2 Anlage 1 einschlieBlich der genehmigten Wohnflachenuberschreitung)
erhoht sich die Forderpauschale um 5 000 Euro pro Wohnung fir Personen der Einkommens-
gruppe A und im Ubrigen um 2 000 Euro pro Wohnung."

18. In Nummer 2.5.2.7 Satz 1 werden nach den Wortern ,,z. B. flir" die Worter ,konzeptionelle Be-
ratungsleistungen,” eingefligt.

19. Nach Nummer 2.5.2.7 wird folgende Nummer 2.5.2.8 angefligt:

.2.5.2.8
Zusatzdarlehen flir Gruppenwohnungen wegen baulichen Mehraufwands infolge von Brand-
schutzauflagen

Flr die der Antragstellerin oder dem Antragsteller im Zusammenhang mit der Umsetzung von
Brandschutzauflagen entstehenden zusatzlichen Kosten bei der Neuschaffung von Gruppen-
wohnungen fir pflegebediirftige oder behinderte Menschen mit Betreuungsbedarf kann ein Zu-
satzdarlehen von bis zu 2 500 Euro pro Appartement oder Wohnschlafraum der Gruppenwoh-
nung gewahrt werden. Der Férderzusage sind die Kosten zugrunde zu legen, die sich aus Brand-
schutzgutachten, Kostenvoranschlagen oder aus Rechnungen ergeben. Die Bewilligungsbehor-
de pruft deren sachliche und rechnerische Richtigkeit.”

20. In Nummer 2.7.1 Satz 1 werden nach dem Wort ,Wohnungsangebots” die Worter ,fur alle
Wohnungssuchenden, insbesondere aber auch” eingefligt.

21. Nummer 2.7.4 wird wie folgt geandert:

a) In den Satzen 1und 2 wird nach der Angabe ,2.5.2.7," jeweils die Angabe ,2.5.2.8, " einge-
flgt.

b) Dem letzten Satz wird folgender Satz vorangestellt:
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LZur Wohn- und Gemeinschaftsflache zahlt anteilig auch die Flache eines Dienstzimmers, das
ausschlieBlich fir die Betreuung und Pflege der Mieterinnen und Mieter der Gruppenwohnung
erforderlich ist.”

22. Nummer 2.8 wird aufgehoben.

23. In Nummer 3.1 Satz 1 werden die Worter ,Artikel 8 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014
(BGBI. I S. 2462)" durch die Worter ,Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (BGBI. | S. 1368)"
ersetzt.

24. Nummer 3.2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

.Die geforderten Pflegewohnplatze sind fur die Dauer von 20 oder wahlweise 25 Jahren Uber-
einstimmend mit der Dauer der Zweckbindung der gleichzeitig geférderten Wohnungen aus-
schlieBlich flir Zwecke der vollstationaren Dauerpflege zu nutzen.”

25. Nummer 3.4 wird wie folgt geandert:
a) In Satz 1 wird der Betrag "70 000" durch den Betrag "75 000" ersetzt.
b) In Satz 2 wird der Betrag "8 500" durch den Betrag "9 000" ersetzt.

26. In Nummer 4.2 Buchstabe g) wird nach dem Satzschlusszeichen das Anfihrungszeichen ge-
strichen.

27. In Nummer 4.3 Buchstabe a) wird das Wort ,Brachflache"” durch das Wort ,Flache" ersetzt.

28. In Nummer 4.4.2 werden nach dem Wort ,Behinderungen” die Wérter ,in Einrichtungen mit
umfassendem Leistungsangebot” eingefligt.

29. In Nummer 4.4.3 wird der letzte Satz gestrichen.

30. In Nummer 5.4.1 Spalte 2 der Tabelle werden die Betrage ,,43 000" durch ,46 000", ,63 000"
durch ,,67 500" und ,73 000" durch ,,78 000" ersetzt.

31. In Nummer 5.5 werden die Woérter ,und fiir TragermaBnahmen” gestrichen.
32. Nummer 5.5.4 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 3 werden die Worter ,hinsichtlich der Falligkeit des Kaufpreisanspruchs oder einzelner
Kaufpreisraten" gestrichen.

b) Dem Satz 3 wird folgender Satz 4 angefligt: “Werden der VerauBerungsvertrag tber das
Grundstiick und der Werkvertrag getrennt abgeschlossen, gelten Satz 3 und die Nummern 5.5.2
und 5.5.3 sinngemaB fir beide Vertrage."”

33. Nummer 5.5.5 wird aufgehoben.

34. Nummer 5.6.1 wird wie folgt geandert:
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Die Worter ,zurlickgezahlt oder abgeldst worden sind.” werden durch die Woérter ,vollstandig
zuriickgezahlt worden sind oder alsbald zurlickgezahlt werden."” ersetzt.

35. Nummer 7.1 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,(2.5.2, 2.5., 3 und 6)" durch die Angabe ,(2.5.2, 2.5.3, 3 und 6)" er-
setzt, die Worter ,und nach Nummer 2.8" gestrichen und Buchstabe c) aufgehoben.

b) In Satz 6 werden nach den Wértern ,zu verpflichten,” die Worter ,fur die Dauer des Bindungs-
zeitraums” eingefigt.

36. Nummer 7.3.1 wird wie folgt gefasst:

u7.3.1
Bei Gewahrung des Baudarlehens nach Nummer 5.4.1 bis 5.4.3 sind folgende Bedingungen in
die Forderzusage und den Darlehensvertrag aufzunehmen:

a) Zinsen
Das Baudarlehen ist ab Bezugsfertigkeit mit 0,5 v. H. pro Jahr zu verzinsen.

Nach Ablauf von 10 Jahren seit Bezugsfertigkeit ist das Darlehen mit 2 v. H. Gber dem zum Zeit-
punkt der Zinserhéhung gulltigen Basiszinssatz gemanR § 247 BGB pro Jahr zu verzinsen.

Die Zinserhdhung ist der Darlehensnehmerin oder dem Darlehensnehmer rechtzeitig vorher an-
zukundigen. Wird bis spatestens zwei Monate vor Ablauf der Zinsbindungsfrist durch eine ent-
sprechende Bescheinigung der zustéandigen Stelle nachgewiesen, dass ihr oder sein anrechen-
bares Einkommen die maBgebliche Einkommensgrenze um nicht mehr als 40 v. H. Ubersteigt,
wird der Zinssatz fur weitere 10 Jahre auf 0,5 v. H. gesenkt. MaBgeblich ist die zum Stichtag des
Antrages auf Uberpriifung des Einkommens geltende Einkommensgrenze.

Nach Ablauf von 20 Jahren ist das Darlehen mit 2 v. H. Gber dem zum Zeitpunkt der Zinserho-
hung glltigen Basiszinssatz gemaB § 247 BGB pro Jahr zu verzinsen. Jeweils nach 10 Jahren er-
folgt eine Anpassung an den dann glltigen Basiszinssatz.

Bei den fir den Ersterwerb und den Erwerb bestehenden Wohnraums gewahrten Darlehen gilt
anstelle der Bezugsfertigkeit der Tag der Vollauszahlung des Darlehens.

Wird das Forderobjekt von Angehdrigen der Darlehensnehmerin oder des Darlehensnehmers ge-
nutzt, ist bei der Priifung nach Buchstabe a) das Einkommen des nutzenden Haushalts maBgeb-
lich.

b) Tilgung

Das Baudarlehen ist mit jahrlich 1v. H. — unter Zuwachs der durch die fortschreitende Tilgung er-
sparten Zinsen — zu tilgen. Der Tilgungssatz flir das Baudarlehen zum Erwerb vorhandenen
Wohnraums (Nummer 5.1.3) und das Kombimodell (Nummer 5.1.4) betragt abweichend hiervon 2
v. H.
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c) Verwaltungskosten

Flr das Baudarlehen ist ein einmaliger Verwaltungskostenbeitrag in Héhe von 0,4 v. H. des be-
willigten Darlehens und ein laufender Verwaltungskostenbeitrag in Hohe von jahrlich 0,5 v. H.
des bewilligten Darlehens zu zahlen. Nach Tilgung des Baudarlehens um 50 v. H. wird der Ver-
waltungskostenbeitrag vom halben Darlehensbetrag erhoben.”

37. Nummer 7.3.2 wird wie folgt gefasst:

u7.3.2
Verzinsung bei Fremdnutzung

Fir die Dauer der Fremdnutzung wird das Baudarlehen mit 2 v. H. Gber dem bei Beginn der
Fremdnutzung gliltigen Basiszinssatz gemaB § 247 BGB pro Jahr verzinst. Dauert die Fremdnut-
zung an, erfolgt nach jeweils 5 Jahren eine Anpassung an den dann gultigen Basiszinssatz.”

38. Nummer 7.6 wird wie folgt gedndert:
a) Buchstabe a) wird wie folgt gefasst:

»a) In Gemeinden der Mietniveaus M 1und M 2 wird bei der Férderung ein Tilgungsnachlass bis
zur Hohe von 10 v. H. der sich auf die Grundpauschale nach Nummern 2.5.1.1und 2.5.1.2 bezie-
henden Darlehenssumme gewahrt. In Gemeinden des Mietniveaus M 3 wird ein Tilgungsnach-
lass bis zur Hohe von 15 v. H. und in Gemeinden des Mietniveaus M 4 wird ein Tilgungsnachlass
bis zur Hohe von 25 v. H. der sich auf die Grundpauschale nach Nummern 2.5.1.1und 2.5.1.2 be-
ziehenden Darlehenssumme gewahrt.”

b) In Buchstabe b) wird die Angabe ,Nummer 4.4" durch die Angabe ,Nummern 4.4 und 6" er-
setzt.

39. In Nummer 8.1 werden die letzten beiden Satze gestrichen.

40. In Nummer 10.1 wird das Datum ,,22. Januar 2015" durch das Datum ,21. Januar 2016" er-
setzt.

41. Nummer 10.2 wird wie folgt gefasst:

.10.2
Ubergangsregelung

Fir noch nicht bewilligte Antrage auf Forderung von Mietwohnungen, zur Vermietung bestimm-
ter Eigentumswohnungen, Gemeinschaftsraumen oder Raumen zur Verbesserung der woh-
nungsnahen sozialen Infrastruktur kdnnen auf Antrag die Wohnraumfoérderungsbestimmungen in
der Fassung vom 26. Januar 2006, zuletzt gedndert am 22. Januar 2015, angewendet werden.

Bei der abschnittsweisen Umsetzung von Quartierskonzepten in den Jahren 2014 bis 2017 hat
die Antragstellerin oder der Antragsteller ein einmaliges Wahlrecht, ob die weiteren Bauabschnit-
te zu den Férderbedingungen des ersten Abschnitts oder zu den zum Zeitpunkt der Antragstel-
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lung des jeweiligen weiteren Bauabschnitts geltenden Forderbestimmungen geférdert werden
sollen.”

Fur noch nicht bewilligte Antrdge auf Férderung von EigentumsmaBnahmen, die in der Zeit vom
22. Januar 2015 bis einschlieBlich 20. Januar 2016 gestellt worden sind, konnen auf Antrag die
Wohnraumfdrderungsbestimmungen in der Fassung vom 26. Januar 2006, zuletzt geandert am
22. Januar 2015, angewendet werden.”

42. Anlage 1 Nummer 1.1.2 wird wie folgt gedndert:
a) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

«In den Stadten Bonn, Dusseldorf, Koln und Mlnster sowie Stadten mit mehr als 500 000 Ein-
wohnern kdnnen abweichend von Satz 1 Buchstaben c) und d) Gebaude mit nicht mehr als 7 Ge-
schossen geférdert werden.”

b) In Satz 4 wird die Angabe ,mit 5 Vollgeschossen" durch die Angabe ,ab 5 Geschossen" er-
setzt.

c) Dem Satz 4 werden folgende Satze angeflgt:

+An stadtebaulich integrierten Standorten kénnen nach Abstimmung mit dem fiir das Wohnungs-
wesen zustandigen Ministerium mehr als 4 bzw. 7 Geschosse und eine héhere Geschossfla-
chenzahl genehmigt werden, wenn ein rechtskraftiger Bebauungsplan vorliegt, der eine hdhere
Bebauung und stadtebauliche Dichte zulasst oder die Bauherrin oder der Bauherr Quotenvorga-
ben zu erflllen hat. In diesen Fallen durfen zur Sicherung gemischter Strukturen maximal 50 v.
H. der Wohnungen gefordert werden.

Im Einzelfall kénnen abweichende Regelungen nach Zustimmung des fiir das Wohnungswesen
zustandigen Ministeriums in der Férderzusage zugelassen werden.”

43. In Anlage 1 Nummer 1.1.3 Satz 2 werden die Woérter ,oder Nummer 1.1.2 Satz 3" gestrichen.
44. In Anlage 1 Nummer 1.2.1 wird nach Satz 6 folgender Satz 7 eingeflgt:

.Bei Wohnungen fiir eine Person mit 2 Zimmern einschlieBlich von Appartements in Gruppen-
wohnungen kdnnen die gemaB Satz 1 Buchstabe d) in Verbindung mit DIN 18040 Teil 2 erforder-
lichen notwendigen Bewegungsflachen flr das Bett statt im Schlafzimmer auch im Wohnraum
planerisch nachgewiesen werden.”

45. In Anlage 1 Nummer 1.3.1 Satz 4 wird vor dem Satzschlusszeichen folgender Halbsatz ange-
fugt:

» . €S sei denn, es handelt sich um ein Appartement einer Gruppenwohnung”.
46. Anlage 1 Nummer 1.3.2 wird wie folgt geandert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefligt:
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+~Ausnahmsweise sind Gruppenwohnungen mit mehr als 8 Personen auch auf 2 Ebenen zulassig,
wenn eine ErschlieBung liber eine wohnungsinterne Treppe und einen wohnungsinternen Auf-
zug gewahrleistet ist, wodurch die beiden Ebenen unmittelbar miteinander verbunden werden.”

b) Die bisherigen Satze 2 bis 8 werden Satze 3 bis 9.
c) Der neue Satz 4 wird gestrichen.
d) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 eingeflgt:

"Diese Gruppenwohnungen sind baulich so zu gestalten, dass Sie jeweils von mindestens 2 Roll-
stuhlnutzern bewohnt werden kénnen."

47.In Anlage 1 Nummer 1.3.4.4 Satze 2 und 3 wird jeweils das Wort ,,Gemeinde"” durch die Wor-
ter ,zustandigen Stelle” ersetzt.

48. In Nummer 1.3.4.5 Satz 1 werden vor dem Satzschlusszeichen die Woérter ,, , die die zustandi-
ge Stelle mit dem Antragsteller oder der Antragstellerin abschlieBt und die zum Bestandteil der
Forderzusage zu machen ist” eingefligt.

49. In Anlage 1 Nummer 1.4.3 Satz 3 werden die Wérter ,in Héhe von” durch die Warter ,bis zur
Hbéhe von" ersetzt.

50. Anlage 1 Nummer 1.7 wird wie folgt geandert:
a) Satz 1 wird durch folgenden Halbsatz ersetzt:
»Hinsichtlich des energetischen Standards gilt:"

b) In Satz 2 wird vor den Wértern ,Der Passivhausstandard” der Buchstabe ,a)" als Gliederungs-
punkt eingefiigt und das Wort ,Wohnflache" durch das Wort ,Energiebezugsflache" ersetzt.

c) Die Satze 2 bis 4 werden unter Gliederungspunkt ,a)" eingeruckt.
d) Nach dem letzten Satz wird ein neuer Gliederungspunkt ,b)" mit folgenden Satzen angefugt:

"b) Wird fur ein Bauvorhaben mit einer Baugenehmigung, die vor Inkrafttreten der EnEV 2016 er-
teilt worden ist, eine erhdhte Grundpauschale gemaB Spalten 3 oder 5 der Tabellen in Nummern
2.5.1.1 oder 2.5.1.2 wegen Erfillung des energetischen Standards nach EnEV 2016 beantragt, hat
die Antragstellerin oder der Antragsteller vor Erteilung der Forderzusage die Bestatigung einer
oder eines staatlich anerkannten Sachverstandigen fir Schall- und Warmeschutz vorzulegen,
dass die Planung die Anforderungen der EnEV 2016 erfiillt. In die Férderzusage ist folgender
Auszahlungsvorbehalt aufzunehmen: Vor Auszahlung der letzten Rate der Férdermittel hat die
Antragstellerin oder der Antragsteller zu erkldren, dass der energetische Standard entsprechend
der bestatigten Planung umgesetzt worden ist. Bei abweichender Ausflihrung ist die Bestatigung
der oder des Sachverstandigen vorzulegen, dass das fertiggestellte Objekt die Anforderungen
der EnEV 2016 erfullt. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, ist das Férderdarlehen auf den ge-
maf Spalten 2 oder 4 der Tabellen in Nummern 2.5.1.1 oder 2.5.1.2 einschlagigen Wert zu kr-
zen."
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51. Anlage 1 Nummer 2.2 wird wie folgt gefasst:
a) Satz 1 wird gestrichen
b) Die neuen Satze 2 bis 9 werden wie folgt gefasst:

"Bei der Férderung nach Nummer 5.1.4 (Kombimodell) ist die Antragstellerin oder der Antragstel-
ler in der Férderzusage zu verpflichten, innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Forderzusage
den Nachweis zu erbringen, dass MaBnahmen durchgefihrt worden sind, die gewahrleisten,
dass der Endenergiebedarf des Forderobjektes laut Energiebedarfsausweis den Wert von 150
kWh/(m?a) nicht liberschreitet. Die Planung geeigneter MaBnahmen ist mit Antragstellung nach-
zuweisen. Der Nachweis ihrer Eignung ist mit dem Formular eines Energiebedarfsausweises zu
flihren, in dem die geplanten MaBnahmen aufgefiihrt werden. Die voraussichtlichen Kosten der
geplanten MaBnahmen sind durch Kostenvoranschlage oder durch qualifizierte Kostenaufstel-
lung anzugeben. Die Bewilligungsbehoérde priift die Angemessenheit und die sachliche und rech-
nerische Richtigkeit. Die Durchfiihrung ist mittels Unternehmererklarung in Form der Anlage 2
und/oder 3 der Verordnung zur Umsetzung der Energieeinsparverordnung (EnEV-UVO) vom

31. Mai 2002 (GV. NRW. S. 210, ber. S. 367), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 14. Novem-
ber 2012 (GV. NRW. S. 553/SGV. NRW. S. 75), nachzuweisen. Wird die Unternehmererklarung
nicht beigebracht, ist vor Auszahlung der letzten Darlehensrate ein Energiebedarfsausweis vor-
zulegen, mit dem nachgewiesen wird, dass der Endenergiebedarf des Férderobjektes den Wert
von 150 kWh/(m?a) nicht Uberschreitet.”

52. In Anlage 2 Nummer 1.2.2 letzter Satz wird der Klammerzusatz ,(Nummer 1.6.2 Satz 7)"
durch den Klammerzusatz ,,(Nummern 1.6.2.2 Satz 4 oder 1.6.2.4 Satz 3)" ersetzt.

53. Anlage 2 Nummer 1.7.3 wird wie folgt geandert:
a) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

.Hat sich die der Berechnung des Baudarlehens zugrunde gelegte Wohnflache bis zur Bezugs-
fertigkeit verringert, hat die Bewilligungsbehdrde auf der Grundlage der gednderten Wohnflache
das Baudarlehen (inklusive eventueller Zusatzdarlehen fir kleine Wohnungen) neu zu berechnen
und durch Anderung der Férderzusage zu kiirzen, wenn sich insgesamt ein um mindestens

2 000 Euro geringerer Betrag als der bewilligte ergibt.”

b) Dem Satz 3 wird folgender Satz 4 angefligt:
«Eine Erhdhung des bewilligten Darlehens erfolgt nicht.”
54. In Anlage 2 Nummer 2.2.1 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefligt:

.Die Hohe des Schuldversprechens und der Hypothek bemisst sich nach der Hohe des bewillig-
ten Darlehens abziiglich der Tilgungsnachlasse nach Nummer 7.6."

55. Anlage 2 Nummer 2.2.2 wird wie folgt geandert:
a) In Satz 2 wird das Wort ,Studentenwerke” durch das Wort ,Studierendenwerke" ersetzt.
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b) Im letzten Satz werden die Worter ,,, wenn die Gemeinde oder eine andere 6ffentlich-rechtli-
che Gebietskorperschaft eine selbstschuldnerischen Birgschaft abgibt” gestrichen.

56. Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 21. Januar 2016 in Kraft.

- MBI. NRW. 2016 S. 91

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 14/14


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2016-s91

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) Runderlass des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr - IV.2-2010 – 01/16 vom 21. Januar 2016 


